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Planungsausschuss am 26.11.2009 
 
 
TOP 4   (öffentlich) 
Aus- und Neubau der Rheintalbahn 
hier: Antrag der SPD Fraktion vom 14.10.2009 
 
–  Information  – 
 
Auf den Antrag der SPD-Fraktion vom 14. Oktober 2009 wird wie folgt berichtet: 
 
Zu Ziff. 1: 
 
Auf Einladung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
und des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 25.09.2009 fand am 
05.10.2009 in Berlin die konstituierende Sitzung des Projektbeirats „Rheintalbahn“ 
statt, an der der Verbandsvorsitzende und der Verbandsdirektor teilgenommen 
haben.  
 
Der Projektbeirat umfasst bis zu 23 Mitglieder. Neben dem Bundesverkehrsminis-
terium, dem Eisenbahnbundesamt, der DB Netz AG, vertreten Innenminister He-
ribert Rech, MdL, und Gundolf Fleischer, MdL, Staatssekretär im Finanzministeri-
um, die Interessen des Landes Baden-Württemberg. Die Regionen am Oberrhein 
sind durch folgende Mitglieder im Projektbeirat vertreten: 

 
- Regierungspräsident Julian Würtenberger, Freiburg 
- Landrätin Dorothea Störr-Ritter, Breisgau-Hochschwarzwald 
- Landrat Frank Scherer, Ortenaukreis 
- Landrat Hanno Hurth, Emmendingen 
- Landrat Walter Schneider, Lörrach 
- Otto Neideck, Regionalverband Südlicher Oberrhein  
- Dr. Bernhard Wütz, Regionalverband Hochrhein-Bodensee 
- ein Vertreter des Dachverbands der Bürgerinitiative IG BOHR  
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Der Vorsitz wird gemeinsam vom Bundverkehrsministerium und Minister Rech 
geführt. Die wesentlichen Sitzungsergebnisse sollen von den Beiratsvorsitzenden 
in einer gemeinsam gebilligten Niederschrift festgehalten werden. Trotz Anfragen 
liegt den Sitzungsteilnehmern bislang eine Niederschrift nicht vor.  

 

Leitlinie der Vertreter des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein war und ist die 
Beschlusslage der Verbandsgremien, insbesondere der Verbandsversammlung 
vom 9. Oktober 2008 sowie des Planungsausschusses vom 23.07.2009. 

 
Wesentliche Ergebnisse der konstituierenden Sitzung: 

 
Die Beiratsmitglieder verständigten sich einvernehmlich darauf, dass  

(1) Planfeststellungsbeschlüsse durch das Eisenbahnbundesamt erst erlassen  
       (=bekanntgemacht) werden und  

(2) Finanzierungsvereinbarungen für den Bau der jeweiligen Planfeststellungsab- 
schnitte zwischen dem Bund und der DB AG erst abgeschlossen werden,  

wenn der jeweilige Planfeststellungsabschnitt im Beirat erörtert worden ist.  

 

(3) Die weitere Arbeit im Projektbeirat soll nach zeitlichen Prioritäten abgestuft 
erfolgen. 

 
 Als erstes soll die Trassentieferlegung bei Weil am Rhein und die Anbindung 
des Katzenbergtunnels erörtert werden (PfA 9.1 und 9.2).  

 Priorität 2 sind Lärmschutzforderungen, bei denen die Trassenführung nicht 
in Frage gestellt wird (PfA 8.1 und 8.2).  

 
Die Strecken Offenburg-Riegel mit dem Offenburger Tunnel und der auto-
bahnparallelen Trassenalternative (PfA 7.1 – PfA 8.0) und durchs Markgräfler-
land – der Bürgertrasse- (PfA 8.3 – PfA 9.0) gehören zur dritten Prioritäten-
ordnung.  

 
Zu den Abschnitten sollen Arbeitsausschüsse gebildet werden, in die Vertre-
ter der jeweils betroffenen Städte und Gemeinden berufen werden können. 
Deren Interessen werden im Projektbeirat von den Repräsentanten der Land-
kreise und Regionalverbände wahrgenommen. Insgesamt sollen mindestens 
drei Arbeitskreise gebildet werden, die zeitlich parallel arbeiten können. 

 
Die 2. Sitzung des Projektbeirats war von den Vertretern des Bundes für die erste 
Novemberwoche angekündigt worden. 
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Zu Ziff. 2: 

Der Verbandsvorsitzende und der Verbandsdirektor werden über die Ergebnisse 
aus dem Projektbeirat und aus den Arbeitsausschüssen den zuständigen Gremien 
des Regionalverbandes jeweils zeitnah berichten.  

 

Zu Ziff. 3: 

Die Position des Regionalverbandes ist durch zahlreiche Beschlüsse seiner zu-
ständigen Gremien festgelegt. Die politischen Beschlüsse sind die Handlungsma-
xime für die Vertreter des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein im Projektbei-
rat und in den vorgesehenen Arbeitsausschüssen. Das heißt primär 

(1) Realisierung der Lärmschutzmaßnahmen ohne Berücksichtigung des Schie-
nen(lärm-)bonus sowie  

(2) 2-gleisige Trassenführung entlang der BAB A 5 zwischen Offenburg und Rie-
gel, wobei sämtliche schalltechnische Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen 
sind, damit für die Ortslagen westlich und östlich der Autobahn ein Anstieg 
der derzeitigen Gesamtverkehrslärmbelastung aufgrund von Straßen- und 
Schienenverkehrslärm vermieden wird. Entsprechend dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 09.10.2008 haben die Vertreter des Regional-
verbandes Südlicher Oberrhein den Auftrag, darauf hinzuwirken, dass für ei-
ne autobahnparallele Trasse die hierfür notwendigen Planfeststellungsunter-
lagen seitens der DB AG erarbeitet werden. Politische Voten hierfür bleiben 
der Beratung im Rahmen der sich später anschließenden Offenlage neuer  
Planfeststellungsverfahren vorbehalten (so bereits S. 9 der DS VVS 07/08).  

 

Zu Ziff. 4: 

Die Klärung der Trassenführung unter gleichwertiger Berücksichtigung der Alter-
nativtrasse bedarf der fachlichen Beratung durch externe Experten. Ob und in 
welchem Umfang der Regionalverband selbst hierfür finanzielle Aufwendungen 
erbringen soll, kann derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden.  

 
Der Verbandsvorsitzende und der Verbandsdirektor werden – wie in der Vergan-
genheit – zeitnah den Gremien zu gegebener Zeit zielführende Vorschläge zur 
Beratung und Beschlussfassung unterbreiten.  
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